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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Christian Hier-
neis, Rosi Steinberger, Gülseren Demirel, Thomas Gehring, Eva Lettenbauer, Jür-
gen Mistol, Verena Osgyan, Gisela Sengl, Dr. Markus Büchler, Patrick Friedl, Paul 
Knoblach, Martin Stümpfig, Hans Urban, Christian Zwanziger und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 18/1538, 18/2160 

Tiertransporte in EU-Drittstaaten 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, dem Ausschuss für Umwelt und Verbraucher-
schutz zeitnah schriftlich über Tiertransporte in EU-Drittstaaten zu berichten.  

Insbesondere sollen folgende Fragen beantwortet werden: 

─ Wie will die Staatsregierung in der Praxis den Nachweis gewährleisten, dass die 
Bestimmungen der EU-Verordnung zum Schutz von Tieren beim Transport auch 
bei Tiertransporten in Drittstaaten eingehalten werden? 

─ Wie will die Staatsregierung die Negativliste umsetzen und die Einhaltung gewähr-
leisten? 

─ Wie will die Staatsregierung nachprüfen, dass die Zuchttiere direkt nach der Einfuhr 
in die Drittstaaten nicht zum Schlachten verwendet werden? 

─ Wie will die Staatsregierung überprüfen, dass die Tiertransporte ordnungsgemäß 
durchgeführt, kontrolliert und abgezeichnet wurden? 

─ Wie will die Staatsregierung sicherstellen, dass die Handhabung in allen Landkrei-
sen einheitlich erfolgt? 

─ Wie kann verhindert werden, dass das Verbot des Transports von Tieren in Dritt-
länder unter Nichtbeachtung des Tierschutzes umgangen wird, z. B. durch Umladen 
und Weitertransport der Tiere an dem in den Papieren angegebenen Zielort? 
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